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Absenkung von Standards durch das Freihandelsabkommen TTIP verhin-
dern (II) 
 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Das Freihandelsabkommen TTIP hat die zentrale Zielsetzung, nicht-tarifäre Han-
delshemmnisse durch die Angleichung von Standards oder Verfahren der gegensei-
tigen Anerkennung zu beseitigen. Dies gibt Anlass zu der Besorgnis, dass ver-
gleichsweise höhere Standards im Arbeits-, Gesundheits-, Kultur-, Umwelt- und Ver-
braucherschutzbereich abgesenkt, oder geringere Standards als „gleichwertig“ ein-
gestuft werden. 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
1. Der Landtag Brandenburg drückt seine Besorgnis darüber aus, dass der ge-

genwärtige Verhandlungsstand zum Freihandelsabkommen TTIP eine Absen-
kung Arbeits-, Gesundheits-, Kultur-, Umwelt- und Verbraucherschutzstan-
dards in Brandenburg erwarten lässt. 

 
2. Der Landtag Brandenburg fordert die Landesregierung auf, im Bundesrat kei-

nem Abkommen zuzustimmen, dass eine Absenkung Arbeits-, Gesundheits-, 
Kultur-, Klima-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards in Brandenburg er-
warten lässt. 

 
 
Begründung: 
 
Zwar beteuert die Europäische Kommission, dass eine Absenkung von Standards  
nicht zugelassen werde, jedoch ist die Beseitigung oder Aufweichung von Schutzvor-
schriften (z.B. im Bereich der Gentechnik oder der digitalen Verbreitung von künstle-
rischen Inhalten) erklärtes Interesse von einflussreichen, im Vorfeld beteiligten Un-
ternehmen und Unternehmensverbänden. Darüber hinaus sind die gesamten Berei-
che SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures) und TBT (Technical Barriers to Tra-
de) ohne Ausnahmen Gegenstand des EU-Verhandlungsmandates und damit auch 
Gegenstand eines auszuhandelnden Gesamtpakets. 
 



Geistiges Eigentum und geografische Kennzeichnungen sind in dem TTIP-Mandat 
ausdrücklich als Verhandlungsgegenstand benannt. Die Kernprinzipien des europäi-
schen Urheberrechts, die den Urheber und seine Persönlichkeit sowie seine ökono-
mischen Rechte in den Mittelpunkt stellen, sind für uns jedoch nicht verhandelbar. 
Eine Absenkung von Arbeits- und Sozialstandards ist nicht Gegenstand des Ver-
handlungsmandats. Die Beseitigung weiterer tarifärer und nicht-tarifärer Handels-
schranken kann jedoch dazu führen, dass durch den zunehmenden Wettbewerbs-
druck die schlechteren und im Zweifel billigeren Standards die besseren und teure-
ren Standards vom Markt verdrängen. Um sicherzustellen, dass der verschärfte 
Wettbewerb nicht zu Lasten der Beschäftigten geht, müssen Handelsvereinbarungen 
mit der Stärkung von Arbeitnehmerrechten verknüpft werden. Dazu gehört insbeson-
dere die Verpflichtung zur Einhaltung aller ILO-Kernarbeitsnormen (Vereinigungsfrei-
heit, Recht auf Kollektivverhandlungen, Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung 
und Beruf, Beseitigung von geschlechtsspezifischer Lohndiskriminierung) und weite-
rer von der ILO als „bedeutend“ klassifizierter Arbeitsnormen. 
Die Einhaltung von Sozialstandards muss unter verbindlicher Beteiligung der Sozial-
partner und der Zivilgesellschaft überwacht werden. Verbesserungen der Arbeits- 
und Sozialstandards müssen effektiv durchsetzbar sein, mindestens im Rahmen des 
allgemeinen Streitbeilegungsmechanismus von Handelsabkommen. 
Unabdingbar ist die Sicherung des in den europäischen Verträgen verankerten Vor-
sorgeprinzips, das staatliches Handeln bereits bei möglichen Schäden für Umwelt 
und Gesundheit erlaubt. Dieses Prinzip hat grundlegende Bedeutung für die europäi-
sche Umwelt-, Gesundheits-, Verbraucherschutz- und Landwirtschaftspolitik. Es darf 
nicht durch scheinbare Harmonisierungen oder gegenseitige Anerkennung angegrif-
fen oder ausgehebelt werden. 
Die bestehenden Rahmenregelungen und Förderinstrumente auf europäischer und 
nationaler Ebene für Kultur und Medien wie die Buchpreisbindung, die direkte Förde-
rung von Kultureinrichtungen, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
und die Gesetzgebungskompetenz zur Regulierung bestehender und zukünftiger 
linearer und nonlinearer Mediendienste sowie die Förderung von Künstlern und kul-
turwirtschaftlichen Unternehmen dürfen durch das Freihandelsabkommen nicht an-
getastet werden. Sie müssen weiterentwickelt werden können und zugleich eine 
Entwicklungsgarantie in die digitale Welt ermöglichen. Das gilt für den erwerbswirt-
schaftlichen wie den nicht gewinnorientierten Sektor gleichermaßen. Die Regelungs-
kompetenz der EU und der Mitgliedstaaten in den Bereichen Telekommunikation und 
audiovisuelle Dienstleistungen gilt es zu gewährleisten und für die Zukunft zu si-
chern. 
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